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1. Beschlussempfehlungen (Abwägung gemäß § 1 Abs.7 BauGB) zu den eingegan-
genen Anregungen und Hinweisen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Hs. 2 BauGB 
sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Hs. 2 
BauGB 

 
2.  Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs.1 BauGB 
 
 
 
 
 
Lahnau und Wettenberg, den 03.01.2024 
Planungsbüro Fischer – 35435 Wettenberg 
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Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs.1 BauGB (Baugesetzbuch) 
 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Hs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 
2 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Hs. 2 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und 
Hinweisen zur Kenntnis genommen und als Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) durch die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau beschlossen. 
 
 
(2) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau beschließt die 4. Änderung des Nr. 11 
„Wilhelmi Werke AG“ gemäß § 10 Abs.1 BauGB als Satzung und billigt die Begründung 
hierzu. 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen mit 
Anregungen und Hinweisen ab: 
 
EAM Netz (07.11.2023) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (27.11.2023) 
Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (31.10.2023) 
Kreisausschuss des LDK, Bauen und Wohnen (01.12.2023) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur, Wasser (22.11.2023) 
Landesamt für Denkmalpflege HessenArchäologie (22.11.2023) 
RP Darmstadt, III 23 Kampfmittelräumdienst (04.12.2023) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (07.12.2023) 
 
 
 
 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen 
ohne Anregungen und Hinweisen ab: 
 
Amt für Bodenmanagement Marburg (01.12.2023) 
Avacon AG (01.11.2023) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(31.10.2023) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Biebertal (09.11.2023) 
IHK Lahn-Dill (06.12.2023) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Amt für den ländlichen Raum (13.11.2023) 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen (15.11.2023) 
Magistrat der Stadt Aßlar (01.11.2023) 
Magistrat der Stadt Wetzlar (07.12.2023) 
Mittelhessen Netz GmbH (01.11.2023) 
PLEDoc GmbH (07.11.2023) 
Tennet TSO GmbH (31.11.2023) 
Vodafone (27.11.2023) 
 
 
 
 

Keine Stellungnahmen sind eingegangen von folgenden Trägern öffentlicher Be-
lange: 
 
Mittelhessen Netz GmbH 
Bischöfliches Ordinariat Limburg  
Bot. Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.  
BUND, Landesverband Hessen  
DB Bahn AG   
Deutsche Telekom AG  
Evangelische Kirche im Rheinland  
Gemeindevorstand der Gemeinde Heuchelheim  
Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar  
Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz   
Kreisausschuss des LDK, Brandschutz (14.09.2022) 
Kreisausschuss der LDK, Abt. Gesundheit  
Kreisausschuss des Lahn-Dill Kreises, Schulabteilung (26.10.2022) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bau- und Kunstdenkmalpflege  
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen  
Landesjagdverband Hessen e.V.  
Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Kommunal- und Finanzaufsicht  
Naturschutzbund Deutschland   
Polizeipräsidium Gießen  
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Verband Hess. Fischer e.V.  
Wanderverband Hessen e.V. 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit wurden keine Stellung-
nahmen abgegeben.  



Auswertung der Stellungnahmen   
 

  ________________________________________________________________  
 Bebauungsplan „Wilhelmi Werke AG“ - 4. Änderung  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAM Netz (07.11.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise auf die im Plangebiet vorkommenden Versorgungsleitungen 
werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung sowie im Hinweisteil der 
textlichen Festsetzungen ergänzt.  
Aus dem angefügten Übersichtsplan wird erkenntlich, dass die Leitungen innerhalb der 
öffentlichen Straßenverkehrsfläche verlaufen. Die Leitungen verlaufen weiterhin zu einem 
Verteilerpunkt innerhalb des Gebietes. Der aktuelle Verlauf liegt somit teilweise innerhalb 
des Baufensters des Bebauungsplanes. Bereits im ursprünglichen Bebauungsplan war 
der betroffene Bereich innerhalb des großen Baufensters.  
Zwischenzeitlich wurde Rücksprache zwischen dem Vorhabenträger und Herrn Meisel 
von der EAM gehalten. Demnach wird die Leitung im Vorfeld der Bauausführung noch 
einmal genau verortet. Sollte eine Verlegung erforderlich werden, erfolgt dies in Abstim-
mung mit der EAM. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  

Auf der vorliegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbe-
darf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Umsetzung etc.) zu berücksichtigen 
sind. 
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Anlage 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (27.11.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
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Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (31.10.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Das Regierungspräsidium Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
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Kreisausschuss des LDK, Bauen und Wohnen (01.12.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Titel der Plankarte be-
richtigt.  
Der Titel der Plankarte wird berichtigt und der Ortsteil Dorlar genannt. 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Titel der Plankarte redak-
tionell berichtigt.  
Der Titel der Plankarte wird berichtigt und der Ortsteil Dorlar genannt. 



Auswertung der Stellungnahmen   
 

  ________________________________________________________________  
 Bebauungsplan „Wilhelmi Werke AG“ - 4. Änderung  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur, Wasser (22.11.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-
dung ergänzt.  
Das Regierungspräsidium Gießen (Dezernat 41.4) wurde ebenfalls am Verfahren betei-
ligt. 
Auf der vorliegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs-
bedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden 
Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Umsetzung etc.) zu berücksichti-
gen sind. 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kommune liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keine anderen Informationen vor. Es 
wird ergänzend auf die Stellungnahme zum Nachsorgenden Bodenschutz des RP Gie-
ßen verweisen.  
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  
Auf der vorliegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs-
bedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden 
Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Umsetzung etc.) zu berücksichti-
gen sind. 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Landesamt für Denkmalpflege HessenArchäologie (22.11.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  
Auf der vorliegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs-
bedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden 
Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Umsetzung etc.) zu berücksichti-
gen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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RP Darmstadt, III 23 Kampfmittelräumdienst (04.12.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  
Auf der vorliegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs-
bedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden 
Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Umsetzung etc.) zu berücksichti-
gen sind. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (07.12.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  
Der Hinweis betrifft die Bauausführung und wird informierend in die Begründung er-
gänzt.  
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Durch die vorliegende Planung wird das zulässige Maß der Versiegelung nicht erhöht. 
Zudem liegt das Gebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten oder überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten. Vorliegend besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Hinweisteil der textlichen 
Festsetzungen ergänzt.  
Die hier so benannten Nebenbestimmungen werden als Hinweise in den Bebauungsplan 
übernommen. Sie sind im Rahmen der Bauausführung zu beachten. Der Vorhabenträ-
ger wurde hierüber informiert.  
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den Hinweisteil der textli-
chen Festsetzungen ergänzt.  
Der Hinweis ist an die nachfolgende Ebene der Bauausführung adressiert und dort zu 
beachten.  
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den Hinweisteil der textli-
chen Festsetzungen ergänzt.  
Der Hinweis ist an die nachfolgende Ebene der Bauausführung adressiert und dort zu 
beachten.  
 
 
 
Zu 11.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
 
 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise werden klarstellend in der Begründung ergänzt und sind zusammen mit 
der zuvor geforderten Baubegleitung auf Ebene der Bauausführung zu beachten. Vorlie-
gend besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. Der Vorhabenträger wird 
hierüber informiert.  
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Zu 13. und zu 14: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in 
der Begründung ergänzt.  
Die Hinweise werden klarstellend in der Begründung ergänzt und sind zusammen mit der 
zuvor geforderten Baubegleitung auf Ebene der Bauausführung zu beachten. Vorliegend 
besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  
Es wurde zwischenzeitlich Rücksprache mit Herrn Philipp (RP Gießen) gehalten. Die Alt-
last betrifft potenziell das gesamte Betriebsgelände der ehemaligen Wilhelmi-Werke. Da-
her wurden ein aktuelles und ein historisches Luftbild abgeglichen. Es ist klarzustellen, 
dass der Bereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung außerhalb des ehemaligen 
Betriebsgeländes liegt. Siehe hierfür die nachfolgenden Abbildungen mit dem markierten 
Plangebiet  
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Je-
doch werden die Informationen in die Begründung ergänzt und an den Vorhabenträger 
übermittelt, damit sie in der Umsetzungsphase beachtet werden.  
 
Luftbild aktuell 

 
Luftbild 1952-67: 

 
(Quelle: Natureg.Viewer) 
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Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die benannte Behörde wurde vorliegend ebenfalls beteiligt.  
 
 
 
Zu 16.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
Sie sind nicht unmittelbar an die vorliegende Bauleitplanung adressiert. Daher besteht 
vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf.  
Die zuvor benannten Hinweise zum nachsorgenden Bodenschutz werden vorliegend be-
achtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Sie sind an die Ebene der Bauausführung adressiert und betreffen nicht den Regelungs-
rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes. Daher besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf.   
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Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Vorliegend werden Flächen überplant, für welche bereits Planungsrecht vorlag. Dem-
nach wird keine Neuflächeninanspruchnahme vorbereitet. Es besteht kein Handlungsbe-
darf.   
 
 
 
 
Zu 19.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  
Auf der vorliegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungs-
bedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden 
Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Umsetzung etc.) zu berücksichti-
gen sind. 
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Zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Sie sind an die Ebene der Bauausführung adressiert und betreffen nicht den Regelungs-
rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes. Daher besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 22.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Hinweisteil der textli-
chen Festsetzungen ergänzt. 
 
 
 
 
Zu 24.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Untere Naturschutzbehörde wurde ebenfalls beteiligt.  
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Zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird um weitere 
Ausführungen zum städtebaulichen Konzept ergänzt. 
 
Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes greift die durch den ursprünglichen Be-
bauungsplan zulässigen Werte des Maßes der baulichen Nutzung auf. Aufgrund der 
Dachform entfällt ausschließlich die Traufhöhe. Durch die Nutzungsart Parkhaus wird die 
GFZ rechnerisch angepasst. Diese Änderungen betreffen grundsätzlich nicht das nach 
außen wahrnehmbaren Maß der baulichen Nutzung. Die zulässige Höhe, sowie das Maß 
der Versiegelung (GRZ) bleiben unverändert. Dieses Maß der Bebauung ist auf den um-
gebenen Flächen durch den Ursprungsbebauungsplanes ebenfalls zulässig.  
Bezüglich des städtebaulichen Konzeptes ist folgendes anzumerken: Bereits im Ur-
sprungsbebauungsplan wurde vorgesehen, dass bei Hallen, die Traufhöhe entfällt. Durch 
das geplante Parkhaus wird eine vergleichbare Gebäudekubatur vorbereitet. Vorliegend 
wird vielmehr die interne Aufteilung des Gebäudes optimiert. 
Ergänzend ist auszuführen, dass durch den Bau des Parkhauses der benötigte Raum für 
Pkw Stellplätze geschaffen wird. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den (§ 1a Abs. 2 BauGB) wird hierbei von einer flächenintensiven Gestaltung als Parkplatz 
abgesehen und anstelle dessen ein flächensparendes Parkhaus errichtet.  
 
 
Zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die benannten textlichen Festsetzungen treffen Regelungen zum öffentlichen Verkehrs-
raum und zu Pflanzungen in diesem Bereich. Im Nordosten des Geltungsbereiches der 
vorliegenden Bebauungsplanänderung wird als Bestandsübernahme eine öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzt. Die textlichen Festsetzungen beziehen sich auf diesen Be-
reich.  
 
 
Zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Festsetzungen zur Höhenentwicklung sind eine Übernahme aus dem ursprünglichen 
Bebauungsplan. Die Einhaltung der Festsetzung ist im Rahmen des Bauantragsverfah-
rens nachzuweisen. Redaktionell und damit klarstellend wird hier und in der Begründung 
eine Abbildung des geplanten Parkhausen (aktueller Arbeitsstand) angefügt, welches 
die Höherentwicklung verdeutlicht.  
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Abbildungen ohne Maßstab / aktueller Planstand 
Quelle: Feldmann Architekten 12/2021 und 05/2023 
 
Zu 28.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, an den textlichen Festsetzun-
gen wird festgehalten, die Begründung wird redaktionell um weitere Ausführun-
gen zum städtebaulichen Konzept ergänzt. 
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Gemäß Punkt 27 werden in der Begründung redaktionell und klarstellend weitere Aus-
führungen zum städtebaulichen Konzept bzw. eine Abbildung des geplanten Parkhauses 
ergänzt.  
Die Höhenfestsetzung ist aus dem ursprünglichen Bebauungsplan übernommen wor-
den. Hierdurch wird die maximale Höhe der Bebauung gesteuert, sodass nicht davon 
ausgegangen wird, dass die Festsetzung das Bestimmtheitsgebot nicht erfüllt.  
Das Gebiet ist und war historisch durch größere Gebäudestrukturen und Hallen geprägt. 
Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung wird das Maß der baulichen Nutzung 
nicht erhöht. Diese Ausnutzung ist bereits durch den ursprünglichen Bebauungsplan zu-
lässig.  
 
 
Zu 29.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




